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Information und Anmeldung: 

Institut für Wirtschaft und Umwelt e. V. 
Maxim-Gorki-Str. 13 
39108 Magdeburg (Umwelthauptstadt) 

Telefon: (03 91) 744 7 894 
Telefax: (03 91) 819 0 819 
E-Mail: heyer@iwu-ev.de 
Internet: www.iwu-ev.de 

Auto-Anreise zum Seminarraum Maxim-Gorki-Str. 13: 

von A 2: Ausfahrt MD-Zentrum (70)  Magdeburger Ring  
Ausfahrt Hauptbahnhof-Zentrum, Diesdorf   
Richtung Diesdorf 

von A 14: Ausfahrt MD-Sudenburg (5)  Magdeburger Ring  
Ausfahrt Stadtfeld/ Landesverwaltungsamt  
Richtung Diesdorf/ Stadtfeld 

Bei der Anreise mit dem PKW empfehlen wir den Parkplatz 
Adelheidring Parkgebühr: 2,50€/ Tag oder nutzen Sie die Tief-
garage der Deutschen Rentenversicherung für 4,50€/ Tag 

Bahn-Anreise zum Seminarraum Maxim-Gorki-Str. 13: 

Hauptbahnhof (Westausgang)  Konrad-Adenauer-Platz   
Damaschkeplatz  Maxim-Gorki-Str. 13 (ca. 7 Min. Fußweg) 

Hinweise zu weiteren Seminarthemen: 

- Bescheidtechnik -  
Wie verfasse ich einen guten Bescheid? 

- Inhalts- und Nebenbestimmungen zu Genehmigungs-
bescheiden im Bau- und Umweltrecht 

- Abwasser und seine mögliche  
strafrechtliche Relevanz 

- Bergrecht - Grundlagen und umweltrechtliche Bezüge 
- Umweltprüfungen im Kontext bergbaulicher Vorhaben  
- Naturnahe Gewässerunterhaltung  
an Gewässern II. und III. Ordnung 

- Betriebsbeauftragte für Gewässerschutz –  
Erhalt der Fachkunde 

- Lärmschutz und Immissionsprognosen 
- Schadstoffkataster  
bei Rückbau von Gebäuden 

- Einleitung von industriellen und  
gewerblichen Abwässern sowie deren Vorbehandlung 

- Umweltinformationsrecht - Aktuelle Entwicklungen 
- Gewerbeabfall-Verordnung (GewAbfV) 
- Biodiversität – Hintergründe, Perspektiven 
und Erfordernisse 

- Radioaktivität und Abfallwirtschaft 
- Betreiberverantwortlichkeiten im Umweltrecht 
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IWU – inn0vativ, wertig, unabhäng1g Anderes Thema? Klick auf www.iwu-ev.de  

mailto:heyer@iwu-ev.de
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http://www.iwu-ev.de/


 

Das Institut für Wirtschaft und Umwelt e. V. führt  
am 02. Juni 2022 das Seminar 

Entschädigungsrecht im Naturschutz 
in der Umwelthauptstadt Magdeburg durch. 

 
Das Naturschutzrecht in seinen unterschiedlichen 
Facetten enthält diverse, weitgehende und  
strenge Ge- und Verbote, mit denen entspre-
chende Einschränkungen – insbesondere, aber nicht 
nur – etwa für Grundstückseigentümer korrelieren. 
Vor dem Hintergrund der damit ebenfalls einherge-
henden verfassungsrechtlichen Implikationen ist 
nicht nur die Kenntnis der jeweiligen Tragweite, Be-
deutung und Eingriffsintensität der naturschutz-
rechtlichen Schutzinstrumentarien im Lichte ver-
fassungsrechtlicher Vorgaben bei deren Anwendung 
von hervorgehobener Bedeutung, sondern auch die 
Möglichkeiten und Verpflichtungen, entsprechend 
damit einhergehende Beschränkungen zu verhin-
dern, abzumildern oder gar zu kompensieren.  
 

Im Rahmen des Seminars werden diese grundsätzli-
chen Fragestellungen ausführlich beleuchtet und 
mit den Teilnehmern diskutiert. 
 

Das Seminar wendet sich insbesondere an Sie, als 
Praktiker, wie etwa Behördenmitarbeiter, Planer o-
der Rechtsanwälte, die einen Überblick in die bei 
der Anwendung der naturschutzrechtlichen Vor-
schriften auftretende Entschädigungsproblematik 
erhalten wollen. 
 

 

Referenten: 

Dr. Roman Götze, 

Rechtsanwalt und Fachanwalt für Verwaltungsrecht, Leipzig 

George-Alexander Koukakis, 

Rechtsanwalt und Fachanwalt für Verwaltungsrecht, Leipzig 
 

PROGRAMM 
 

Donnerstag, 02. Juni 2022 

 

09.30 Uhr 1. Verfassungsrechtliche Grundlagen 

 Art 14 GG in der Rechtsprechung des  
Bundesverfassungsgerichts 

 Gesetzliche Grundlagen für Enteignung 
und Entschädigung, Junktimklausel 

 Die Inhaltsbestimmung des Eigentums 

 Der Verhältnismäßigkeitsausgleich 

10.30 Uhr Kaffeepause 

10.45 Uhr 2. Verhältnismäßigkeitsausgleich und dessen 
Ausgestaltung im Naturschutzrecht 

 Verhältnis von Entschädigung und  
Befreiung 

 Ausgestaltung durch den Gesetzgeber 

 Bundesnaturschutzgesetz 

 Landesnaturschutzgesetze 

 Schutzgebiete etc. 

12.15 Uhr Mittagspause 

13.00 Uhr 3. Enteignungsrecht und Naturschutzrecht 

 Insbesondere Bundesnaturschutzgesetz  

 Fachplanungsrecht: Enteignung für  
Ausgleichs- und Ersatzmaßnahmen 

 Entschädigung (Grundzüge) 

Grundzüge des Verfahrens 

15.30 Uhr Kaffeepause 

15.45 Uhr 4. Aktuelle Rechtsprechung und  

Abschlussdiskussion 

 Vorstellung aktueller Rechtsprechung zu 
den besprochenen Themen 

 Abschließende Diskussion  
mit den Teilnehmern 

16.30 Uhr Ende der Veranstaltung 
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